
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen,  1. Dezember 2020  

Mandantenbrief Dezember 2020 
 

Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemeines 
 

· Bezieher von Kindergeld müssen über Ausbildungsabbruch informieren - Rück-
forderung möglich 

· Grundfreibetrag und Kindergeld wird für 2021 erhöht 
 

Einkommensteuer 
 

· Anerkennung von Aufwendungen für Tätigkeiten im Home-Office 
 

· Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung eines zum Betriebsvermögen gehö-
renden, aber teilweise privat genutzten Kfz 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Termine Steuern/Sozialversicherung November/Dezember 2020 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 

10.12.20201 11.01.20212 

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 

10.12.2020 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.12.2020 entfällt 

Umsatzsteuer 10.12.20203 11.01.20214 
Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung5 14.12.2020  14.01.2021 
Scheck6 10.12.2020 10.01.2021 

Sozialversicherung7 28.12.2020 27.01.2021 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszu-
schlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinn-
ausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Fi-

nanzamt abzuführen. 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern 

für das vorangegangene Kalenderjahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne 

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs-

zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt 
als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 22.12.2020/25.01.2021, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten 
sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsda-
ten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 

 
 

 

 
 
 



 
 

Allgemein 

Bezieher von Kindergeld müssen über Ausbildungsabbruch informieren 
- Rückforderung möglich 
Eltern erhalten Kindergeld auch für volljährige Kinder bis zum 25. Lebensjahr, wenn 
das Kind z. B. eine Ausbildung absolviert. Wenn die Ausbildung abgebrochen wird, 
muss das der Familienkasse gemeldet werden. 
Eine Mutter hatte für ihre Tochter Kindergeld erhalten. Diese unterbrach ihre Ausbil-
dung wegen der Geburt eines Kindes. Anschließend wurde der Ausbildungsvertrag 
aufgehoben. Die Tochter bekam ein zweites Kind und zog zu Hause aus. Diese Än-
derungen teilte die Mutter der Familienkasse allerdings nicht mit. Sie bezog weiterhin 
Kindergeld, das auf die Sozialleistungen der Tochter angerechnet wurde. Die Famili-
enkasse forderte das Kindergeld zurück, als sie feststellte, dass kein Anspruch mehr 
bestand. Die Mutter bekam keinen Erlass, da sie ihre Mitteilungspflichten verletzt ha-
be. 
Der Bundesfinanzhof hielt die Auffassung der Familienkasse für rechtmäßig, denn 
die fehlerhafte Auszahlung des Kindergeldes habe die Mutter verschuldet. Ein Erlass 
sei auch nicht gerechtfertigt, weil eine nachträgliche Korrektur bei den Sozialleistun-
gen nicht mehr möglich sei. Anders wäre es, wenn die Behörde fehlerhaft gearbeitet 
oder den Anspruch auf Rückforderung verschuldet hätte, die Eltern aber ihrer Mitwir-
kungspflicht nachkommen wären. Dann könnte ein Erlass aus Billigkeitsgründen in 
Betracht kommen. 

Grundfreibetrag und Kindergeld wird für 2021 erhöht 
Der Finanzausschuss im Bundestag hat am 28. Oktober 2020 das zweite Familien-
entlastungsgesetz beschlossen und dabei den steuerlichen Grundfreibetrag für 2021 
im Vergleich zum ursprünglichen Regierungsentwurf nochmals angehoben. Außer-
dem steigt das Kindergeld ab 2021 um 15 Euro im Monat.  
Nach dem Entwurf soll das Kindergeld zum 1. Januar 2021 für das erste und zweite 
Kind jeweils 219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro und für das vierte und für jedes 
weitere Kind jeweils 250 Euro pro Monat betragen. Der steuerliche Kinderfreibetrag 
steigt von 5.172 Euro um 288 Euro auf 5.460 Euro. Der Freibetrag für den Betreu-
ungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines Kindes wird um ebenfalls 288 Euro 
auf 2.928 Euro erhöht, sodass sich daraus eine Anhebung der zur steuerlichen Frei-
stellung des Kinderexistenzminimums dienenden Freibeträge von derzeit insgesamt 
7.812 Euro um 576 Euro auf einen Betrag von insgesamt 8.388 Euro ergibt. 
Der steuerliche Grundfreibetrag von derzeit 9.408 Euro sollte nach dem Regierungs-
entwurf auf 9.696 Euro angehoben werden. Aufgrund des inzwischen vorliegenden 
Existenzminimumberichts hoben die Koalitionsfraktionen den Betrag für 2021 um 48 
Euro auf 9.744 Euro an. 2022 steigt der Grundfreibetrag wie geplant weiter auf 9.984 
Euro. 

Bundesrat stimmt Vereinfachung bei Kindergeldanträgen zu 
Der Bundesrat hat am 27.11.2020 dem "Gesetz zur Digitalisierung von Verwaltungs-
verfahren bei der Gewährung von Familienleistungen" zugestimmt. 
Das Gesetz schafft Rahmenbedingungen, um den Zugang zu wichtigen Familienleis-
tungen zu vereinfachen. Dabei geht es zunächst vor allem um das Elterngeld, das 



 
Kindergeld und die Namensbestimmung. Ziel ist es, Eltern in der Phase rund um die 
Geburt eines Kindes von Bürokratie zu entlasten. 
Das Gesetz ermöglicht es, die wichtigsten Leistungen bei der Geburt eines Kindes zu 
bündeln, so dass die Daten nicht mehrfach eingegeben werden müssen und Behör-
dengänge wegfallen. Auf Wunsch der Eltern können erforderliche Daten zwischen 
den Behörden übermittelt werden – zum Beispiel Einkommensnachweise für den El-
terngeldantrag. So soll die Rentenversicherung im Auftrag der Elterngeldstellen die 
Entgeltdaten bei den Arbeitgebern abfragen können. Die Bürger können dabei selbst 
entscheiden, ob sie solche Angebote nutzen wollen. 

Einkommensteuer 
 
Anerkennung von Aufwendungen für Tätigkeiten im Home-Office 
Der Bundesrat setzt sich für die Anerkennung von Aufwendungen für Tätigkeiten im 
Home-Office ein. Dies geht aus der von der Bundesregierung vorgelegten Stellung-
nahme der Länder zum Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 hervor.  
Darin regt der Bundesrat an, das Home-Office für Arbeitnehmer steuerlich besser zu 
berücksichtigen. Die Aufwendungen, die hierfür entstehen, seien nach den geltenden 
Regelungen im Einkommensteuergesetz zur Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer im Regelfall nicht oder nur begrenzt abziehbar. Daher solle 
geprüft werden, ob und unter welchen Voraussetzungen die Aufwendungen, die für 
einen häuslichen Arbeitsplatz entstehen, der nicht zwangsläufig in einem abgetrenn-
ten Arbeitszimmer gelegen sein müsse, zukünftig steuerlich berücksichtigt werden 
könnten. Der Bundesrat nimmt an, dass zukünftig vermehrt vom Arbeitsmodell Ho-
me-Office Gebrauch gemacht werde. 

Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung eines zum Betriebsvermö-
gen gehörenden, aber teilweise privat genutzten Kfz 
Ein Steuerpflichtiger nutzte einen Pkw, den er im Jahr 2008 angeschafft und seinem 
Betriebsvermögen zugeordnet hatte, zu 25 % für seine freiberufliche Tätigkeit und zu 
75 % für private Zwecke. Ab dem Jahr 2008 berücksichtigte das Finanzamt bei der 
Einkommensteuerveranlagung einerseits antragsgemäß eine Abschreibung (AfA) für 
den Pkw. Andererseits erfasste es wegen der privaten Nutzung des betrieblichen 
Pkw auch Betriebseinnahmen in Höhe von 75 % der für das Fahrzeug entstandenen 
Aufwendungen einschließlich der Abschreibung. Der steuermindernde Effekt der Ab-
schreibung wurde infolge der Besteuerung der Nutzungsentnahme bei wirtschaftli-
cher Betrachtung teilweise „neutralisiert“, weshalb der Steuerpflichtige, als er das 
Fahrzeug 2013 nach vollständiger Abschreibung der Anschaffungskosten verkaufte, 
lediglich ein Viertel des Verkaufserlöses als Betriebseinnahme ansetzte. Das Fi-
nanzamt war demgegenüber der Meinung, es müsse der volle Verkaufserlös ver-
steuert werden. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass der Veräußerungserlös - trotz vorangegange-
ner Besteuerung der Nutzungsentnahme - in voller Höhe als Betriebseinnahme zu 
berücksichtigen sei. Er sei weder anteilig zu kürzen, noch finde eine gewinnmindern-
de Korrektur in Höhe der auf die private Nutzung entfallenden Abschreibung statt. 
Die Besteuerung der Privatnutzung eines Wirtschaftsgutes des Betriebsvermögens in 
Form der Nutzungsentnahme und dessen spätere Veräußerung würden zwei unter-
schiedliche Vorgänge darstellen, die getrennt zu betrachten seien. 



 
Steuerliche Behandlung der Instandhaltungsrücklage für Eigentums-
wohnungen 
Jeder Eigentümer einer Eigentumswohnung bzw. eines Teileigentums kennt die In-
standhaltungsrücklage, weil die Eigentümer zu deren Ansammlung nach dem Wohn-
eigentümergesetz (WEG) verpflichtet sind. Der Verwalter der Wohnanlage erhebt 
Beiträge zum Ansammeln der Rücklage und verwaltet das Geld für die Eigentümer. 
Für selbst genutzte Eigentumswohnungen hat diese Rücklage - bis auf die Zinsen für 
das Guthaben - keine steuerliche Bedeutung. Wird die Wohnung aber vermietet, 
können die angesammelten Beiträge als Werbungskosten abgezogen werden. Aller-
dings nicht im Zeitpunkt der Zahlung an den Verwalter, sondern erst dann, wenn der 
Verwalter das Geld für Reparaturen ausgibt. Das gezahlte Wohngeld ist in diesen 
Fällen also um die Zuführung zur Instandhaltungsrücklage zu kürzen und um die tat-
sächlichen Zahlungen für Reparaturen zu erhöhen. Werden aber mit der Instandhal-
tungsrücklage Investitionen finanziert, die zu Herstellungskosten führen, z. B. für den 
Neubau von Garagen, Anschaffung von Markisen (wenn es vorher keine gab), dann 
können nur die sich daraus erhöhten AfA-Beträge als Werbungskosten abgezogen 
werden.  
Wird eine Eigentumswohnung veräußert, geht das Guthaben der Instandhaltungs-
rücklage anteilig auf den Erwerber über. Dieses Guthaben gehört nicht zu den An-
schaffungskosten der Wohnung und muss infolgedessen vom Kaufpreis vor der Auf-
teilung auf Gebäude und Grund und Boden abgezogen werden. Die AfA-
Bemessungsgrundlage verringert sich dadurch anteilig, aber die späteren Entnah-
men aus der Rücklage sind für den Erwerber Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung. Dieser Abzug wirkt sich auch auf die Bemes-
sungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer aus, sodass es sinnvoll ist, das Guthaben 
im Kaufvertrag besonders aufzuführen.  
Falls der Veräußerer durch den Verkauf einen Gewinn erzielt, ist dieser ebenfalls um 
das Guthaben zu verringern. Die Übertragung auf den Erwerber führt für den Veräu-
ßerer nicht mehr zum Werbungskostenabzug. 

 
 
 


